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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Christine 
Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena Osgyan, Katharina 
Schulze, Kerstin Celina, Ulrich Leiner, Thomas Mütze, Gisela 
Sengl, Claudia Stamm, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bleiberecht für lange hier lebende Migrantinnen und Migranten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird dazu aufgefordert, sich bei der kommenden 
Innenministerkonferenz und im Bundesrat für ein Bleiberecht für be-
sonders lange hier lebende ausreisepflichtige Migrantinnen und Mig-
ranten einzusetzen. Eine neue Bleiberechtsregelung soll gewährleis-
ten, dass ausreisepflichtige Familien mit Kindern oder Jugendlichen 
ab einer Aufenthaltsdauer von vier Jahren und Einzelpersonen ab ei-
ner Aufenthaltsdauer von sechs Jahren ein dauerhaftes Aufenthalts-
recht ermöglicht wird.  

 

 

Begründung:  

Trotz verschiedener Bleiberechtsregelungen der Innenministerkonfe-
renz in der Vergangenheit und einer zusätzlichen Regelung für Ju-
gendliche leben aktuell mehr als 6.500 ausreisepflichtige Personen 
bereits länger als fünf Jahre in Bayern. Aufgrund ihrer weiterhin unkla-
ren Aufenthaltsperspektive haben sie massive Probleme bei Bildung, 
Arbeitssuche oder Familienplanung. Die üblichen Duldungsketten sind 
insbesondere für die Personen, die seit vielen Jahren in Bayern leben, 
unangemessen. Ihnen würde nur eine echte Bleiberechtsregelung hel-
fen, die einen Aufenthaltstitel allein von der Aufenthaltsdauer abhän-
gig macht, die Kettenduldungen beendet und eine dauerhafte Lebens-
perspektive schafft. Restriktive Ausschlussgründe, die der schwieri-
gen Situation von geflohenen Menschen nicht gerecht werden, wie 
zum Beispiel zu hohe Anforderungen an die Mitwirkungspflicht, sollten 
unterbleiben. Familien sollten jeweils gemeinsam von der neuen Blei-
berechtsregelung profitieren. Auch der Koalitionsvertrag der großen 
Koalition in Berlin sieht eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsrege-
lung vor. Umgesetzt ist diese jedoch noch nicht. 

 

 


